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K a p i t e l  IV
Vertreter der Mitglieder

1 Artikel 11
Die Vertreter der Mitglieder bei den Haupt- und Hilfs

organen der Organisation der Vereinten Nationen und auf 
den von der Organisation der Vereinten Nationen einberufe- 
nen Konferenzen genießen während der Wahrnehmung ihrer 
Funktionen und auf ihren Reisen zum und vom Konferenz
ort die folgenden Privilegien und Immunitäten:

a) Immunität von Festnahme oder Haft und von Beschlag
nahme ihres persönlichen Gepäcks sowie Immunität von 
jeglicher Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer mündlichen 
und schriftlichen Äußerungen sowie aller Handlungen, 
die sie in ihrer Eigenschaft als Vertreter vornehmen;

b) Unverletzlichkeit aller Papiere und Schriftstücke;
c) das Recht, Verschlüsselungen zu benutzen und Schrift

stücke oder Korrespondenz durch Kurier oder mit ver
siegeltem Kuriergepäck zu empfangen;

d) in den Staaten, die sie in Ausübung ihrer Funktionen 
besuchen oder durchreisen, Befreiung von Einwande
rungsbeschränkungen, von der Ausländerregistrierung 
und von öffentlichen Dienstleistungen für sich selbst und 
für ihre Ehegatten;

e) die gleichen Erleichterungen hinsichtlich Währungs- und 
Devisenbeschränkungen, wie sie den Vertretern auslän
discher Regierungen in zeitweiliger amtlicher Mission 
gewährt werden;

f) die gleichen Immunitäten und Erleichterungen hin
sichtlich ihres persönlichen Gepäcks, wie sie diplomati
schen Vertretern gewährt werden; und gleichermaßen

g) diejenigen anderen Privilegien, Immunitäten und Er
leichterungen, die diplomatische Vertreter genießen und 
die nicht im Widerspruch zu den vorgenannten stehen, 
ausgenommen das Recht, die Befreiung von Zollgebühren 
für die eingeführten Gegenstände (die nicht Bestandteil 
ihres persönlichen Gepäcks sind) und von Verbrauchs
steuern oder Verkaufsabgaben zu beanspruchen.

Artikel 12
Um den Vertretern der Mitglieder bei den Haupt- und Hilf s

organen der Vereinten Nationen und auf den von der Organi
sation ednberufenen Konferenzen volle Redefreiheit und Un
abhängigkeit 'bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten zu sichern, 
wird ihnen die Immunität von der Gerichtsbarkeit in bezug 
auf ihre mündlichen oder schriftlichen Äußerungen und alle 
Handlungen, die sie in Wahrnehmung ihrer Pflichten getan 
haben, auch weiterhin gewährt, wenn diese Personen nicht 
mehr Vertreter der Mitglieder sind.

Artikel 13
Dort, wo die Erhebung irgendeiner Steuer vom Aufenthalt 

abhängt, werden Zeiträume, in denen die Vertreter der Mit
glieder bei den Haupt- und Hilfsorganen der Organisation der 
Vereinten Nationen und auf den von der Organisation der 
Vereinten Nationen einberufenen Konferenzen sich in einem 
Mitgliedstaat zwecks Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufhalten, 
nicht als Aufenthaltszeiträume angesehen.

Artikel 14
Die Privilegien und Immunitäten werden den Vertretern 

der Mitglieder nicht zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt, 
sondern um ihnen die unabhängige Wahrnehmung ihrer 
Funktionen bei der Organisation zu sichern. Infolgedessen hat 
ein Mitglied nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die 
Immunität seiner Vertreter in allen Fällen aufzuheben, in de
nen sie nach seiner Meinung verhindern würde, daß der Ge
rechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie ohne Beein
trächtigung des Zweckes, für den sie gewährt wird, aufgeho
ben werden kann.

Artikel 15
Die Bestimmungen der Artikel 11, 12 und 13 sind nicht an

wendbar auf einen Vertreter gegenüber den Behörden des

Staates, dessen Staatsbürger er ist oder dessen Vertreter er ist 
oder war.

Artikel 16
Die in dem vorstehenden Kapitel verwendete Bezeichnung 

„Vertreter“ umfaßt alle Delegierten, Delegiertenvertreter, Be
rater, Sachverständigen und Sekretäre von Delegationen.

K a p i t e l  V 
Beamte

Artikel 17
Der Generalsekretär bestimmt die Kategorien von Beam

ten, auf welche die Bestimmungen dieses Kapitels und des 
Kapitels VII Anwendung finden. Er unterbreitet die Liste der 
Vollversammlung und teilt sie sodann den Regierungen aller 
Mitglieder mit. Die Namen der zu diesen Kategorien gehören
den Beamten sind von Zeit zu Zeit den Regierungen der Mit
glieder bekanntzugeben.

Artikel 18
Beamte der Organisation der Vereinten Nationen
a) sind immun von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer 

mündlichen oder schriftlichen Äußerungen und aller 
Handlungen, die von ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft 
vorgenommen werden; '

b) sind befreit von allen Steuern hinsichtlich der von der 
Organisation der Vereinten Nationen gezahlten Gehälter 
und Einkünfte;

c) sind befreit von jeder Verpflichtung zur öffentlichen 
Dienstleistung;

- d) sind, ebenso ihre Ehegatten und die von ihnen unterhal
tenen Familienangehörigen, befreit von Einwanderungs
beschränkungen und der Ausländerregistrierung;

e) genießen hinsichtlich der Devisenerleichterungen diesel
ben Privilegien, wie sie den Mitgliedern vergleichbaren 
Rangs von diplomatischen Missionen, die bei der betref
fenden Regierung akkreditiert sind, gewährt werden;

f) erhalten, ebenso ihre Ehegatten und die von ihnen unter
haltenen Familienangehörigen, in Zeiten internationaler 
Krisen dieselben Heimbeförderungserleichterungen wie 
diplomatische Vertreter;

g) haben das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre 
persönliche Habe bei ihrem ersten Dienstantritt im be
treffenden Land zollfrei einzuführen.

Artikel 19
Außer den im Artikel 18 vorgesehenen Privilegien und Im

munitäten werden dem Generalsekretär und allen stellvertre
tenden Generalsekretären für sie selbst, ihre Ehegatten und 
ihre minderjährigen Kinder diejenigen Privilegien und Im
munitäten, Befreiungen und Erleichterungen gewährt, die 
diplomatischen Vertretern gemäß dem Völkerrecht gewährt 
werden.

Artikel 20
Die Privilegien und Immunitäten werden den Beamten im 

Interesse der Organisation der Vereinten Nationen und nicht 
zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt. Der Generalsekretär 
bat das Recht und die Pflicht, die Immunität eines Beamten in 
allen Fällen aufzuheben, in denen sie nach seiner Meinung 
verhindern würde, daß der Gerechtigkeit Genüge geschieht, 
und in denen sie ohne Nachteil für die Interessen der Organi
sation aufgehoben werden kann. Im Falle des Generalsekre
tärs ist der Sicherheitsrat berufen, die Immunitäten aufzu
heben.

Artikel 21
Die Organisation der Vereinten Nationen arbeitet jederzeit 

mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen, 
um eine geordnete Rechtspflege zu erleichtern, die Einhaltung 
polizeilicher Vorschriften zu sichern und jeden Mißbrauch im 
Zusammenhang mit den in diesem- Kapitel erwähnten Privi
legien, Immunitäten und Erleichterungen zu verhindern.


